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Zitat von Der Germanist

Deshalb gilt in NRW: Das Mitwirkungsgremium ist beschlussfähig, solange nicht
ausdrücklich in der Sitzung die Beschlussunfähigkeit festgestellt wird. (§ 63 (5) SchulG).

Richtig - und pro Kind haben die Eltern, wenn gemeinsam anwesend, nur eine Stimme, nicht
zwei. Das erkläre ich immer (!) zu Beginn des Abends - sowohl in meiner Rolle als Klassenlehrer,
als auch ergänzend in der Rolle als Vater. Einige KollegInnen an den Schulen meiner Kinder
scheinen das entweder nicht zu wissen, oder sie erläutern das Prozedere nicht korrekt.
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